
 

3. Vereinsschau des VRGZF Weinbergen & Umgebung 

6. Hauptsonderschau des SV der Züchter Japanischer Legewachteln 

Werbeschau des SV der Deutschen Lachshuhn- und Zwerglachshuhnzüchter von 1910 

vom 07. bis 09. Oktober 2022 
              Eingangs-Nr.:    

Name/Vorname: _______________________Telefon: _______________________________ 
Anschrift: ____________________________________________________________________ 
E-Mail: ________________________________ (für Bestätigungsmail nach Eingabe des Meldebogens) 

Verein: ______________________________________________________________________ 
Jugendgruppe: Ja / Nein    Registriernummer:                  

Ich melde hiermit verbindlich unter Anerkennung der AAB nachstehende Tiere an: 

Lfd. 
Nr. 

Katalog-
nummer 

1,0 
jung 

1,0 
alt 

0,1 
jung 

0,1 
alt 

Rasse  
(bei Zwerghühnern unbedingt 

Zwerg - davorsetzen) 

Farbe Verkaufs-
preis 

1         € 

2         € 

3         € 
4         € 

5         € 
6         € 

7         € 
8         € 

9         € 

10         € 
11         € 

12         € 
13         € 

14         € 

15         € 
 

Standgeld für Senioren     ____ x 6,00€ = _______ € 
Standgeld für Jungzüchter  ____ x 3,00€ = _______ € 
Unkostenbeitrag     = 5,00 € 
Katalog      =         5,00 € 
Ehrenpreisspende (E=10,00€; Z=5,00€) = _______ € 
 

Gesamtbetrag:     = ________ € 
 
Unterschrift: _________________  Die Meldepapiere gehen an:  

Jeffrey Krüger 
Schmiedegasse 5 
99198 Großmölsen 

       Alternativ an: jeffrey_krueger@t-online.de 
 

Rechtsverbindliche Unterschrift unter Anerkennung der Ausstellungsordnung. Keine Annahme ohne Unterschrift! 



 

Ausstellungsordnung 
 
Anlässlich der 1025 Jahrfeier der Gemeinde Grabe, führt der VRGZF Weinbergen & Umgebung, vom 07.10. bis 09.10.2022 
die 3. Vereinsschau, die 6. Hauptsonderschau des SV der Züchter Japanischer Legewachteln sowie eine Werbeschau des 
SV der Deutschen Lachshuhn- und Zwerglachshuhnzüchter durch. Die Ausstellung findet im/auf Ackermanns Hof 
(Hauptstraße 67, 99998 Mühlhausen OT Grabe) und in der Gemeindeschenke statt. 
 

1. Maßgebend sind die AAB des BDRG, soweit sie nicht durch Sonderbestimmungen ergänzt werden. 
 

2. Meldepapiere an:  Jeffrey Krüger, Schmiedegasse 5, 99198 Großmölsen 
Tel.: 0162/7329357, E-Mail: jeffrey_krueger@t-online.de 

 
Meldeschluss:   01.09.2022 
Einlieferung:  07.10.2022 ab 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Bewertung:  08.10.2022 ab 6:00 Uhr 
Eröffnung:    08.10.2022 14:00 Uhr 
Öffnungszeiten:  08.10.2022 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
    09.10.2022 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Tierausgabe:  09.10.2022 ab 13:00 Uhr 
 

3. Die Ausstellung umfasst folgende Abteilungen: 

a) Standgeld für a Tier  6,00€ (Jungzüchter 3,00€) 
b) Unkostenbeitrag   5,00€ 
c) Katalog    5,00€ 
d) Ehrenpreisspende  (E = 10,00€, Z= 5,00€) 

4. Jungzüchter zahlen 3,00€/Tier Standgeld. Unkosten müssen voll bezahlt werden. Die Mitgliedschaft in der 
Jugendgruppe muss der Vorsitzende bestätigen. Die ausgestellten Tiere müssen Bundesjugendringe tragen. 

5. Das Standgeld + Unkostenbeitrag/Katalog sowie etwaige Preise sind bei der Einlieferung zu entrichten.  

6. Preise: Jeder Preisrichter erhält einen Ehrenpreis des VRGZF Weinbergen. Weiterhin werden auf 10 Tiere ein 
Ehrenpreis a`10,00€ und zwei Zuschlagspreise a`5,00€, sowie die gestifteten Preise von Behörden, Verbänden, 
Züchtern und Gönnern und die SV-Bänder vergeben. Wir freuen uns über Ehrenpreisspenden und die Übernahme von 
Leistungspreisen.  

7. Verluste: Für Tiere, die durch höhere Gewalt oder unvorhergesehene Ereignisse verlustig gehen, lehnt die 
Ausstellungsleitung jegliche Entschädigung ab. Sollte ein Verlust von Tieren und Transportbehältern durch ein 
Verschulden der Ausstellungsleitung entstehen, so wird hierfür ein Betrag von 15,00€, jedoch nicht mehr als der 
angegebene Verkaufspreis, vergütet.  

8. Tierverkäufe: Alle verkäuflichen gemeldeten Tiere können nach Eröffnung der Schau bei der Ausstellungsleitung 
erworben werden. Als Provision sind vom Verkäufer 15% des Kaufpreises zu tragen. Privatverkäufe sind nicht 
gestattet. 

9. Impfung: Hühnergeflügel muss gegen Newcastle-Krankheit und Tauben gegen Paramyxoviroseinfektion geimpft sein. 
Das Impfzeugnis ist bei der Einlieferung abzugeben. 
Enten & Gänse nach Bestimmung des Kreistierarztes. Die Japanischen Legewachteln benötigen keine 
Impfbescheinigung. 

10. Bei Ausfall der Schau durch höhere Gewalt, ist die Ausstellungsleitung berechtigt, 25% des Standgeldes (nach AAB II2) 
einzubehalten. 



 

 

11. Letzter Termin für Reklamation ist der 31.11.2022. Die Beschreitung des Rechtsweges ist ausgeschlossen. In allen 
Streitfällen entscheidet der Landesverband Thüringen. 

12. Haftung: Die Ausstellungsleitung übernimmt keine Haftung für Schäden an Fahrzeugen und Bekleidungsstücken auf 
dem Außengelände und in den Gebäuden. 

13. Datenschutzerklärung: Der Aussteller bestätigt mit seiner Unterschrift auf dem Meldebogen gemäß DSGVO die 
Speicherung und Veröffentlichung seiner Adressdaten mit Telefonnummer und der von ihm ausgestellten Tiere mit 
deren Bewertungen im Katalog der Ausstellung. Übermittelte E-Mail-Adressen werden nur zum direkten Kontakt mit 
dem Aussteller verwendet und nicht veröffentlicht. Weiterhin können diese Daten sowie Fotos von Personen und 
Tieren an Print- und andere Medien zur Schaudokumentation in Form von Teilnehmer- und Siegerlisten mit 
Ausstellernamen, Vereins-/Verbandszugehörigkeit übermittelt werden.   

 

 
Der Vorstand des 

VRGZF Weinbergen 

Dorfjubiläum 

1025 Jahre Grabe 
 


